
Anlage XIV.

Haushaltsplan für die erweiterte Armenpflege
auf Grund des Gesetzes vom 11. Juli 1891.

Haushaltsplan
für die

erweiterte Armenpstege aus Grund des Gesetzes
vom 11. Mi 1891

für das Rechnungsjahr

vom 1. April 19tt4 bis 31. März 1905.
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Titel. Ginnahme.
Vorschlag

des
Prouinzilll-
llusschusses.

Vetrag
für das

Ztechmmgs-
jlchr 1903.

^ -f.

I.

II.

III.

Beiträge aus dem Vermögen der Kranken oder von Dritt-

Veiträge der Kreiseund Gemeindenzu den Kosten der von
dem Landarmenverbandein Anstaltspflegeunterzubringenden
hilfsbedürftigenGeisteskranken,Idioten, Epileptischen, Tcmb-

Summe der Einnahme

100 000

2 878 000

1 110000

70 000

2 738 000

1073 600

^

4 088 000- 3 881600 —

'

I.

Ausgabe.

Kosten der Unterbringung der hilfsbedürftigenGeisteskranken,
Idioten, Epileptischen,Taubstummen und Blinden in An¬

Summe der Ausgabe für sich
Die Einnahme betragt

Ausgleich.

4 088 000 3 881600
4 088 000
4 088 000

— 3 881600
3 881600
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Mithin jetzt

mehr weniger
Bemerkungen.

30 000

140 000

36 400
206 400!

Die Einnahme hllt betragen im Rechnungsjahre 1900
........ „ „ 1901

80 225,89 M.
97 0S1,74 „

zusammen 177 277,63 W.
oder durchschnittlich88 «38,81. M,

Auf Grund der neuesten Rechtsprechung des Oberuerwaltungsgerichts,
wonach die Leistungen Drittverpflichteter zunächst dem vorläufig unterstützenden
Armenveibande zur Deckungseiner Selbstkoste» zustehen, ist eine Erhöhung des
Anteils des RheinischenLandarmenuerbanbes an den zur Einziehung gelangenden
Pflegekostenbeiträgenzu erwarten.

Bei dem einstweiligen Mangel rechnungsmäßiger Unterlagen ist vorläufig
ein Betrag uon insgesamt 100 UND M, uorgesehen.

Dem Haushaltsplan ist zugrunde zu legen die Anzahl der Pfleglinge im Rechnungs¬
jahre 1902 unter Hinzurechnungdes mutmaßlichenZuganges uon jährlich rund
200 Kranken, welcher nn der Hand der Statistik ermittelt worden ist.

Hiernach sind 8 198 415 Pflegetage mit je 0,90 M. zu berechnen, mithin
2 878 573,50 M, oder rund 2 878 000 W. jährlich in Einnahme zu stellen.

Das Mehrerfordernis ist bedingt durch den statistischfestgestelltenerheblichenZuwachs
der Geisteskranken:c. in der Nheinprouinz sowie durch die Erhöhung der Pflege-

20./9. 1895
sätze,welche infolge der ministeriellen Anweisung vom und der

2L./3. 1901
erlassenen Normativbestimmungen weiterhin vom Landarmenverbande gezahlt
werden müssen, ferner durch die Zahlung der aus diesem Fonds zu bestreitenden
Pflegekosten für die in Freistellen verpflegte!!, unter das Gesetz vom 11. Juli
1891 fallenden ortsarmen Geisteskranken (zu uergl, die Haushaltspläne der
Prouinzial-Heil- und Pflegeanstalten).

Mit Rücksicht darauf, daß der wirklicheProuinzialzuschustfür das Rechnungs¬
jahr 1902 bereits 1068 851,72 M. betrug, also den Ewtsansatz von 1 000000 M.
um die Summe uon 68 851,72 M. überstieg, erscheintder jetzige Ansatz jedenfalls
nicht zu hoch gegriffen.

206400
206 400
206 400

Zu vergleichendie Bemerkungen zu Titel II und III der Einnahme.
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